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Daruber hinaus verfolgt die Planung die Zielsetzung, eine weitgehend barrierefreie Nut-
zung der Verkehrsmittel des OPNV zu erméglichen und durch eine Verlagerung von Pkw-
Fahrten auf den OPNV die verkehrsbedingte Emissionsbelastung zu reduzieren und das
regionale StraBBennetz zu entlasten.

Nach alledem stehen die Zielsetzungen des Vorhabens mit den oben naher beschriebe-
nen Zielen und Anforderungen des PBefG und des OPNVG in Einklang, so dass die fach-
planerische Zielkonformitat gegeben ist.

1.2 Erforderlichkeit

Das Vorhaben ist darliber hinaus auch erforderlich. Es ist geeignet, die mit ihm verfolgten
planungsrechtlichen Ziele tatsédchlich zu verwirklichen, insbesondere weil ein konkreter

Bedarf fur die damit angebotenen Verkehrsleistungen besteht (vgl. Jarass, Die Planrecht-
fertigung bei Planfeststellungen, NuR 2004, 69 [72]).

Dieser konkrete Bedarf manifestiert sich in der mit der planfestgestellten Stadtbahnstrecke
erreichbaren Verbesserung der Verkehrsverbindung. Zu den maBgeblichen Kriterien ge-
héren insoweit die Verklirzung der Transportzeiten und die Anhebung des Beférderungs-

komforts, die einen wichtigen Grund fur die Rechtfertigung einer neuen Bahntrasse dar-
stellen (BVerwG, Urteil vom 27. Juli 1990 -4 C 26.87 -, NVwZ 1991, 781).

Die mit der Verlangerung der U 2 beabsichtigte Schaffung einer umsteigefreien Stadt-
bahnverbindung zwischen dem in Innenstadtndhe gelegenen Bahnhof Bad Homburg
v. d. H6he und den im Einzugsbereich der Stadtbahnlinie gelegenen Frankfurter Stadtge-
bieten ist ebenso ein die Verbesserung der Verkehrsverbindung durch die Stadtbahn be-
treffender Gesichtspunkt wie die dadurch erreichbare Verklirzung der Reisezeiten (vgl.
VGH Kassel, Urteil vom 18. Marz 2008, 2 C 1092/06.T - juris, RdNr. 98).

Nach den auf das Jahr 2015 bezogenen Untersuchungen der Vorhabentragerin fihrt die
Realisierung des Vorhabens zu ca. 3.100 zusatzlichen Fahrgadsten/Werktag. Diese zusatzli-

chen Fahrgéaste setzen sich aus dem Saldo der maBnahmenbedingten Verlagerungswir-
kung zwischen motorisiertem Individualverkehr (MIV) und 6ffentlichem Verkehr (ca. 2.700
Fahrgaste/Werktag) und induzierten Verkehren (Neuverkehre, ca. 400 Fahrgaste/Werktag)
zusammen. Die wesentlichen Relationen fir diese prognostizierten Verlagerungswirkun-
gen sind dabei die Verbindungen zwischen Bad Homburg und den Frankfurter Stadtge-
bieten (ca. 1.100 Fahrgaste/Werktag) sowie zwischen dem Einzugsbereich der S 5 (Raum
Friedrichsdorf) und Frankfurt am Main (ca. 400 Fahrgéaste/Werktag).

Wie die Untersuchungen der Vorhabentragerin desweiteren zeigen, ergibt sich aus den
zusatzlichen Fahrgasten und den prognostizierten Verlagerungswirkungen zwischen den
einzelnen OPNV-Angeboten fiir das Jahr der Inbetriebnahme der verlangerten U 2 eine
Fahrgastnachfrage, die sich fir den Verldngerungsabschnitt zwischen Bad Homburg-

Gonzenheim und Bad Homburg-Bahnhof auf ca. 11.000 Fahrgaste pro Werktag und zwi-



In den Hauptverkehrs-Zeiten HVZ galt der 7,5 Minuten Takt. (Stand 2019)�Aktuell = 10 Minuten-Takt.�Mit Fertigstellung des Bauvorhabens bis Bahnhof Bad Homburg ist der 15 Minuten-Takt vorgesehen.���Im PlanFB wird beschrieben, dass auch ein 7,5 Minuten-Takt möglich sei.�Das ist technisch auf der 1-gleisigen Strecke von Gonzenheim zum Bahnhof Bad Homburg NICHT möglich. �Die in Richtung Bahnhof fahrende U-Bahn kann den Bahnhof nicht einfahren, da dort die abfahrende U-Bahn wartet bis die Strecke frei wird. Deshalb muss die zum Bahnhof fahrende U-Bahn 200m vor dem Bahnhof an der "Aussteige-Station" halten, die Passagiere aussteigen lassen, die Abfahrende U-Bahn vorbei lassen. Erst dann kann sie in den Bahnhof einfahren.��Dieser Vorgang ist nur im 15 Minutentakt reibungslos durchzuführen.��Es ist NICHT ZUTREFFEND von "VERKÜRZUNG der REISEZEIT" zu schreiben. �Richtig ist, dass Fahrgäste morgens und abends 7,5 Minuten länger auf die U-Bahn warten.�Bei 180 Arbeitstagen / Jahr bedeutet das: �2 x 7,5 Min. x 180 Tage = 45 Stunden = 5 Arbeitstage + 6,25 Stunden warten auf die U-Bahn.

Vom Bahnhof zur Fußgängerzone = fußläufig 10 Minuten

+3.100 zusätzliche Fahrgäste pro Werktag beinhalten insbesondere 900 Fahrgäste, die ausschließlich im BINNENVERKEHR FRANKURT unterwegs sind.
Diese 900 Frankfurter Fahrgäste werden im PlanFB unterschlagen.

Dies wird detailliert in der NKU 2009 auf Seite 10 beschrieben und lag der Behörde "Hessen-Mobil" zur Prüfung vor. �
Die falschen Angaben NKU 2009 sind Grundlage für �den PlanFB vom 25.01.2026 �und�den Bürgerentscheid vom 28.10.2018.
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schen Gonzenheim und Ober-Eschbach auf ca. 12.000 Fahrgaste pro Werktag (jeweils
Summe aus Hin- und Rickrichtung) belduft. Auf dem Abschnitt zwischen Gonzenheim und
Ober-Eschbach entspricht dies etwa einer Verdreifachung der werktdglichen Fahrgast-

nachfrage im Vergleich zum Ist-Zustand.

Die Geeignetheit der Planung zur Realisierung des Planungsziels einer attraktiven Ver-
kniipfung der Verkehrsmittel des OPNV am Bahnhof Bad Homburg v. d. Héhe wird durch
die Untersuchungen der Vorhabentragerin ebenfalls belegt. So weist die Nachfrageprog-
nose die folgenden Umsteigebeziehungen am Bahnhof aus:

e Umsteiger zwischen U2 und Stadtbus Bad Homburg: ca. 6.000 Fahrgaste/Werktag,
¢ Umsteiger zwischen U2 und RTW: ca. 780 Fahrgaste/Werktag,

e Umsteiger zwischen U2 und S5: ca. 1.200 Fahrgaste/Werktag,

e Umsteiger zwischen U2 und Taunusbahn: ca. 2.700 Fahrgaste/Werktag.

Aufgrund der Verlagerungseffekte vom MIV zum OPNV nimmt die tagliche Verkehrsleis-
tung im MIV ab, was zu einer positiven CO,-Emissions-Bilanz mit einem Reduzierungspo-
tenzial in Hohe von ca. 640 t/Jahr fihrt.

Der Bau der auf einem unabhangigen Bahnkérper gefihrten Stadtbahnlinie gewéhrleistet
desweiteren eine durch das MIV-Aufkommen ungestérte Verkehrsabwicklung, so dass das
Vorhaben geeignet ist, zu einer Verbesserung der Punktlichkeit der Nahverkehrsfahrzeuge
sowie einer Erhéhung der Attraktivitdt des OPNV insgesamt beizutragen.

Zu den maBgeblichen Kriterien der Planrechtfertigung gehort desweiteren die mit Stra-
Benbahnprojekten erzielbare Anhebung des Beforderungskomforts. Die Seitenstabilitat
der StraBenbahn wahrend der Fahrt, die insgesamt gréBere Laufruhe, durch die Vibratio-
nen erheblich kleiner als bei einem Bus ausfallen, und die deutlich geringere Belastigung
der Fahrgéste durch Larm bewirken einen héheren Fahrkomfort. StraBenbahnen werden
daher von den Nutzern besser angenommen als Busse.

Darliber hinaus beachtet die Planung die berechtigten Belange von in ihrer Mobilitat ein-
geschrankten Personen sowohl im Hinblick auf die Nutzung des &ffentlichen Verkehrs-
raums im Allgemeinen als auch beziiglich der Nutzung des OPNV im Besonderen und
gewahrleistet damit die Umsetzung des bedeutsamen Ziels der Barrierefreiheit. Zugleich
wird mit dem Einsatz moderner StraBenbahnfahrzeuge ein im Vergleich zum Bus noch
stadtvertraglicheres Verkehrsmittel eingesetzt, das keine lokalen Schadstoffemissionen
verursacht und auch im Hinblick auf die Ladrmentwicklung glnstiger zu beurteilen ist.

Aus alledem ergibt sich, dass ein Bedarf fir das Verlangerungsvorhaben besteht und die
Planung geeignet ist, die Planungsziele zu verwirklichen.


Die NKU 2009 weist auf Seite 10 aus = Binnenverkehr Bad Homburg = Null.

KÖRPERSCHALL durch Rollgeräusche hingegen werden über Edelstahl-Erdanker, die zur baulichen Errichtung des U-Bahnschachtes bis tief ins Erdreich der seitlich angrenzenden Grundstücke in die Gebäude hörbar übertragen. �Bei 150 Fahretn pro Werktag senkt das den Wohnkomfort der Anwohner.

Die unrichtigen Angaben der NKU 2009 sind Grundlage dieses PlanFB.
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Die Planfeststellungsbehdrde sieht keine Veranlassung, die Richtigkeit der Darstellungen
der Vorhabentrégerin zur prognostizierten Fahrgastentwicklung und den MaBBnahme be-
dingten Verlagerungswirkungen in Zweifel zu ziehen, zumal diese Ansatze im Zuge der fir
den Fordermittelgeber durchgefiihrten_Prifung der Nutzen-Kosten-Untersuchung durch

das damalige Hessische Landesamt fur StraBen- und Verkehrswesen (heute: Landesbe-

trieb Hessen Mobil) unbeanstandet blieben.

Da der den Untersuchungen zugrundeliegende Prognosehorizont 2015 bereits erreicht
ist, hat die Vorhabentragerin die zu erwartende Fahrgastnachfrage anhand der VDRM
2020 als aktuell gultiger Datengrundlage fir Infrastrukturplanungen, in welcher die aktuel-
len Daten zur Verkehrs-, Raum- und Strukturentwicklung bertcksichtigt sind, in Gestalt
einer Trendabschatzung auf den Prognosehorizont 2020 fortgeschrieben. Dabei zeigt
sich, dass die Fahrgastprognose mit ca. 15.200 Fahrgésten/Werktag auf dem Abschnitt
Bad Homburg v. d. Hohe-Bahnhof - Bad Homburg-Gonzenheim und 16.000 Fahrgasten
auf dem Abschnitt Bad Homburg v. d. Hohe-Gonzenheim - Ober-Eschbach deutlich Gber
der urspriinglich erstellten Prognose liegt.

Eine grundsétzlich wiinschenswerte Gber den Prognosehorizont 2020 hinausgehende Be-
trachtung scheitert daran, dass die Ergebnisse der VDRM-Fortschreibung fir den Progno-
sehorizont 2030 noch nicht als im Planungsprozess verwendbare Datenbasis vorliegen.
Aber auch ohne diese Fortschreibung ist absehbar, dass angesichts der im Rhein-Main-
Gebiet prognostizierten Bevolkerungsentwicklung und der Tatsache, dass die Anséatze der
VDRM 2020 bereits heute Gberholt sind, mit einer weiteren Fahrgastzunahme zu rechnen
ist und der Bedarf fir die Verlangerung der Stadtbahnlinie U 2 nicht ernstlich in Zweifel
gezogen werden kann.

Angesichts der prognostizierten Fahrgastentwicklung strebt die Vorhabentragerin fiir den
Prognosezeitpunkt die_Verdichtung auf einen 7,5-Minuten-Takt in der HVZ an. Die techni-

sche Planung ist darauf ausgelegt und auch die der Offentlichkeitsbeteiligung zugrunde-
liegenden immissionstechnischen Untersuchungen berlcksichtigen ein solches Betriebs-
programm bereits.

Mit dieser Anpassung des Betriebsprogramms kdonnte neben den bereits beschriebenen
Verbesserungen des OPNV-Angebotes im Raum Bad Homburg v. d. Héhe auch das heute
bereits bestehende Fahrplanangebot der Stadtbahnlinie aufrechterhalten werden.

Mit Blick auf die Planrechtfertigung kann jedoch offen bleiben, ob diese Anderung des
Fahrplanangebotes umgesetzt wird. Die Verlangerung der Stadtbahnlinie bewirkt auch
bei Beibehaltung des im Erlauterungsbericht beschriebenen Betriebsprogramms, welches
im Vergleich zur heutigen Situation eine Ausdinnung des Fahrplanangebotes vorsieht,
eine erhebliche Verbesserung der Verkehrsverbindung. Dies belegen die Ermittlungen
der Vorhabentragerin. Auf die diesbezliglichen Darstellungen wird verwiesen.


900 Fahrgäste im Binnenverkehr Frankfurt sind bei der Prüfung durch "Hessen-mobil" unbeachtet geblieben - oder als korrekt angesehen worden.��Der Planfeststellungsbeschlusses ist aufzuheben.

Seit 2020 haben sich Unternehmen in Home-Office eingerichtet.�Leerstand und Unternehmenspleiten sind an der Tagesordnung.�Fahrgastzahlen gehen sind stark rückläufig.

7,5 Minuten-Takt in HVZ ist auf 1-gleisiger Strecke mit hinterreinander liegenden Ein- und Aussteigestationen technisch unmöglich.��Ein 15 Minuten-Takt ist faktisch eine Verschlechterung des heutigen Zustandes.


